
VERFAHRENSVERMERKE 

Es wird beschelni~t, dass die FlurSlOcke mit Ihren Grenzen und 
Bezeichnungen, 89''''0 "ur Oubfi''dOBBstOiPd mit dem Liegenschafts
kataster nf.lch dem Stand vom 08.08.2012 Obereinstimmen. 

GoHla. den 

Der Stadtrat der Stadt Gotha hat die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans Sondergebiet ~Photovolla l kpark. Oststraße 16 - Svedex
Altwerk" gemäß § 13a BauGB In Verbindung mit § 2 Abs. 1 bis 3 BauGB 
am 28.03.2012 beschlossen. 

Der Beschluss wurde arn 19.04.2012 ortsüblich bekanmgemaChl. 

~ 
Oberbtl rgermeister 

Der Stadtrat hat am 18.07.2012 den Entwurf des vorhabenbezoQenen 
Bebauungsplans Sondergebiet . Photovoltaikpark OslStraße 16 - Svedex
Altwerk' mit 8egründung und grünordnerlschem Fachbeitrag beschlossen 
und zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
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Der Entwurl des vorhaberwezbgenen 8ebauungsplans Sondergebiet 
"Photovoltaikpark Ostslraße 16 - Svedex-Aitwerk" bestehend aus 
PIanzeichnung (Tel l A) und dem Tex tteil (Te ll B) sowie der 8egrOndung 
mi't QrOnordnerischem Fachbeitrag, hat gemäß § 13 Abs. 2, Satz 2 BauG8 
In der Zeit vom 06.08.2012 bis zum 07.09.2012 zu jedermanns Einsicht 
öffentl ich ausgelegen. 

Die öffentliche Auslegung Ist am 26.07.2012 ortsObiich bekanntgemacht 

Den berOhrten Tra.gern öffentlicher Betange wurde gemäß § 13 Abs. 2 
Nr. 3 BauGB In Verbindung mit § 4 BauGB mit Schreiben vom 25.07.2012 
Gelegenhett zur Stellungnahme gegeben. 

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 28.11 .2012 die vorgebrachten 
Anregungen der Öffent lIchkelt und der Behörden und sonstigen TrAger 
öffentlicher Belange geprOft. 
Das Ergebnis Ist mitgeteilt worden. 
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Der Stadtrat hat In seiner Sitzung am 28.11.2012 den 'IOrhabenbezogenen 
Sebauungsplan Sondergebiet ,Photovoltaikpark Oststraße 16 - Svedex
Allwerk' gemäß § 10 Abs. 1 8auGB als Satzung beschlossen. 

Krauch 
ObeltOrgermelSler 

Gemäß § 10 (3) BauG8 wurde die Genehmigung durch Eingangs· 
bestätigung IQf den vorhabenbezogenen 8ebauunospian Sonderoeblet 
~P hotovoltalkpark Oststraße 16 - SVedeK-Altwerk", bestehend aus 
PIanzeichnung (Tell A) und Texttell (Teil B) mit Schreiben des 

Landratsamtes Gotha vom P7;9?lJ.z: .... f::!.i.LI::!.e:. 

erlellt. 

Ausfertigung 

Die lklerelnstimmll'lg des textlichen und zeichnerischen Inhaltes dieses 
8ebauungsplanes mit dem Willen des Stadtrates sowie die Einhaltung 
des gesetzlich vorgeschriebenen Verlahrens zur Aufstellung des 
8ebauungsplanes wird bekundei. 
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Gotha, den ;;"U?p· 

Die Ertellung der Genehmigung IOr den vorhebenbezogenen Bebauungs
plan Sondergebiet .Photovoltalkpatk Oststraße 1G • Svedex-Altwerl<" sowie 
die Stelle, bel welcher der Bebauungsplan während der Dienststunden von 
Jedermann eingesehen werden kann und Ober den Inhalt Auskunft zu 
erhalten Ist, sind gemäß § 10 Abs. 3 8auGB~ 
im i2afhau& -{c:ur/er M . 2(t,3 VOm 2ß.02. 
Zell "QI+! bis lrWAh ........................ ortsOollch 
bek.anntgemacht worden. 

Die Satzung Ist am ~.!?2.f.:.e,n Krall getreten. 

In der Bekanntmachuno Ist auf die Geltendmachun~ der Verlelzunu 
von Verlahrens- und Formvorschriften (§ 214 Abs.l Satz 1 Nr. 1 und 2 
E!auGB) und von Mängeln der Abwägung sowie auf Rechtslolllen 
(§ 215 Abs. 1 E!auGB) und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen 
von EnlschadlglKlgsansprOchen (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowte 
Ahs. 4 BeuGE!) hingewiesen worden. 
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Gemarkung Gotha 
Flur 33 
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Betriebswege (4m breit) 
(Feuerwehrwege) 

Unterkonstruktion: 2225 x PARS 4xl 25' 
106 x PARS 3xl 25' 

Module: 9218 x 295Wp 
Leistung : 2,72 MWp 
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STADT GOTHA 
VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN SONDERGEBIET (SO) "PHOTOVOLTAIKPARK OSTSTRASSE 16 - SVEDEX-AL TWERK" 
M 1 : 1.000 

Recht_grundlagen : 

Baugeselzbuch (BauGB) 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
ThOringer Bauordnung (ThClrBO) 
Planzeichenverordnung (PlanzV) 
BundesnalUrschutzgeselz (BNaISchG) 
ThOringer Nalurschulzgesetz (ThüriNatG) 
Thüringer Wassergesetz (ThürWG) 
Geselz über die Umwellverträglichkeitsprülung (UVPG) 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSehG) 

in der zu r Zeit der Auslegung bzw. des Rechtswirksamwerdens des Bebauungsplanes gültigen Fassung. 

TEIL B - TEXTTEIL 
In Ergänzung der Festsetzungen durch Zeichnung, Farbe, Schlill oder Text gilt folgendes: 

A) PLANUNGS RECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
§ 9 Abs. 1 B'uGB, B.uNVO und ThOrBQ 

1. Art der baullch.n Nutzung 
(§ 9 Abs. 1, 2 8auG8, §§ 1 • 11 8auNVO) 

Als Art der baulichen Nutzung wird entsprechend der zeichnerischen Darstellung des 8ebauungs" 
plans {siehe Planzeichnungj festgesetzt: 
Sonstiges SondergebiP.! gemaB §tl BauNVQ mit der Zwp.ckbesl immung der Errichtung und dem 
8etr leb von Pholovoltaikanlagen. In diesem Gebiet sind Anlagen zulässig, die der Erlorschung, 
Entwicklung oder Nutzung erneuerbarer Energien, wie Wlnd- und Sonnenenergie, dienen. 

Zulässig sind: 
- die Errichtung und der BeIrieb von Photovollalkanlsgen zum Zwecke der Stromerzeugung, 
• technische und bauliche Nebenanlagen, die fOr die Betreibung der Photovoltaikanlagen 
erforderlich sind sowie 

• Betrlebs- und Transformatorengebäude. 

Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB sind die Photovoltaikanlagen nach Aufgabe der Nutzung zurOckzu· 
bauen. 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB,§§ 16-21aBauNVO) 

2,1 Bestlmmyng des Ma ßes der baulichen Nutzung (§ 16 BauNVO) 

Festsetzung der zulässigen Grundlläche der baullehen Anlagen: siehe PIaneintrag Im 
Festsetzungsschlüsse!. 
FOr die Ermittlung der Grundfläche der Photovoltaikanlagen Ist dia senkrechte Projektion der 
äußeren Abmessungen der Solarmodule maßg ebend. 
EIne Überschreitung der zulässigen Grundfiäche gemäß § 19 Abs. 4 8auNVO ist nIcht zulässig. 
Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Berechnung der EInhaltung der zulässigen 
Grundflache die vorhandenen Ftächenverslegelungen nicht m~zurechnen. 

2.2 Höhe der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO) 

Die Höhe der baulichen Anlagen (PV-Anlagen und Nebenanlagen) darf malL 303 m Ober NHN 
liegen. 

2 3 Zu)j!,ss!gs Grundfläche (§ 19 BauNVO) 

Im Sondergebiet . PhotovoltaikpfUk Oststrnße 16 - Svedex-AltwerJ( Ist fOr die Pholovoltalkmodule 
eine maximal zuläsSige Grundflache von 19.500 n? festgesetzt. 

3. Bauwefse 
(§ 9 Abs. 1 N(. 2 8auGB, §§ 22, 23 8auNVO. § 6 ThOrBO) 

3.1 Nicht QherbalJbare GrjJndslOcksflAchen (§ 23 BauNVO) 

Solarmodule und ModultIsche sind ausschließlich Innerhalb der durch Baugrenzen festgesemen 
überbaubaren Grundslücksflächen zulasslg. 
Die Errichtung von Nebenanlagen, wie z.B. Einfriedungen und Zäune, Ist In den nlchl Oberbau' 
baren GrundstOcksnachen zulasslg, 

4. Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefihrdenden Stoffen 
belutet sind 
(§ 9 Abs. 5 Nr. 3 und Abs. 6 BauG8) 

Attlastenverdachtsllächen gemäß Untersuchungsbericht HYDRODATA GmbH, Gatlenhöferweg 29, 
61440 :Jberursel: ' Sodenuntersuchung9fl In der Oststraße 16 In 99867 Gotha' , 20.07.2007 

AL.VF 1: Sehr hohe Bodenbelastung durch Mineralöle (MKW) In den obersten 35 cm Im Gebäude
teil zur SelOllung der dieselbetrIebenen Gabelstapler. 

VORHABENBESCHREIBUNG 

Die oDSW Solar 10 GmbH & Co. KG' beabsichtigt, auf dem In der Qststraße 1 B in Gotha 
gelegenen Gell1nde des nSvooex-Allwerks° (Flur 33, Flurstock 21/15) eine Photovoltaik-Anlage 
zu errichten. Zu diesem Zweck sollen die auf dem Gelände stehenden ehemaligen Fabrlks
(Ionsgebäude abgebrochen werden. Sofern erlOfderlich. Ist ein Recyclng der versjegelten 
Flächen vorgesehen. Das geschredderte Material verbleibt - sofern es frei von Asbest und 
sonstigen belasteten Materlallen Ist , auf dem Gn .. ndstOck. Mit der VertellunlJ des geschred· 
darten Materials auf dem GrundstOCk wird einer möglichen Bodsrleroslon entgegengewirkt. 
Der Vorhaben!r1Iger .DSW Selar 10 GmbH & Co. KG' beabsichtigt, auf dem ca. 5.20 Hektar 
großen Gelande ca. 9.218 fest installierte Photovoltaik-Module mit elner Nennleistung von 
ca. 2.720 kVYp zu arrlchten.DamIt erzeugt die Photovoltaik-Anlage Jährlich ca. 2,634 Mio. kWh 
strom, welcher rechnerisch ZlI' Versorgung von 595 Vler-Personen-Haushalten ausreicht. 
Pro Jahr werden dabei nach Berechnung des Vorhaben/lagers ca_ 1.570 Tonnen C02 
eingespart. 

GemBß § 21 des Erneuerbare-Energien-GesetIes (EEG) wird der durch die Photovoltaik· 
Anlage erzeuQle Strom tor d~e Dauer von 20 Kalenderjahren zzgl. des InbetrIebnahmejahres 
auf Grundlage des § 32 EEG vergOlet und In das öffentliche Netz eingespeist. Anschießend 
kann dei erzeugte Strom weiterhin zum Marktpreis verkauft werden. Seitens des Vorhaben· 
tragers wIrd somit von einer Anlagenlautzel t von 25 - 30 Jahren ausgegangen. 
Die Photovoltaik-Anlage wird nach Ihrer Stilllegung wieder abgebaut und die Wertstotle 
werden dem Wertstoffkrelslaul zugelOhrt.Nach Ablaul des Belrlebszeltraumes Ist somit eine 
anderweitige Nutzung des Plangebietes denkbar. 

Komponenten der PhotovOltalk.Anlage 

Photovollak·Module: 
Als PhotovoltakModule kommen polykristaliine Module mit elner Nennleistung von 295 Wp 
(Watt Peak - Bezeichnung fOr die Leistung 'Ion Solarzellen} zum Einsatz. InsQesamt 
werden Im Plangeb~t ca. 9.218 Photovoltalk-MOOule mit einer Nennleistung von rund 2,72 MWp 
(Megawatt Peak) verbautoie Module werden mit einem festen Winkel von 25° nach Süden 
ausgerichtet aufgestellt. 

MQdlJIQestelle' 
Zur Aulstanderung der Photovoltaik-Module kommt das AufstlinderunQssystem PARS der 
VISPIRON Energy GmbH & Co. KG zum Einsatz. Das aus Aluminium bestehende System Ist 
korroslonsbestandlg und kann nach Stilllegung der Anlage wieder dem Wertstoffkreislauf 
zugeführt werden. 
Die Fundamentlerung erfolgt mittels Rammfundamenten Im Erdreich. Diese Fundamentierung 
m~tels Rammfundamenten aus verzlrfdem Stahl Ist im Photovoltalk·Anlagenbau bewährt, da 
sie schnell und kostengGnstig zu realisieren Ist. Zudem wird dis Bodenverslegelung auf ein 
MinImum reduziert. Nach der Stilllegung der Anlage werden die Rammfundamente aUB dem 
Boden gezogen und dem Wertstoffkrelslaul zugeführt. 

AlVF 4: GerlngmachUge (ca. 15 cm) oberflächennahe MKW-BelaSlung durch Schmieröle Am 
ehemaligen Abstellplatz für Gabelstapler; gerIngmächtIge (ca. 10 cm) MKW·8elastung sm 
Ölabscheider Im Bereich der ehemaligen Kfz-Werkstatt. 

Altlastenverdachtsfläche gemäß UntersuchungsberIchI HYDRODATA GmbH, Gattenhöfe~eg 29, 
61440 Oberursel: ' Sodenuntersuchungen In der Oststraße f€ In 99867 Gotha', 14,09 2007 

ALVF 2: Hohe Chrom- und Fluoridbelastunc Im Serelch des ehemaligen Tauchtroges. 

Im Falle einer ceplanten EntsiegeIune Ist die weitere Vor\jehensweise mit der Unteren Boden· 
schutzbehörde des landratsamtes Gotha abzustimmen. 

B) HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN 

1. Meldepflicht von 80dandenkmalen § 16 ThOr. Denkmalschutzgesetz 
Bel Funden Im Zusammenhang mit Erdarbeiten [8odendenkmale wie Mauern, Steln
setzunl,len, 8odenverfärbunl,len oder z.8. Scherben, Stelnoeräte, Skelettreste) Ist das 
ThDrlnQlsche Landesamt fOr Denkmalpflege und Archaologie unverzOgllch zu versländlgen. 

2. Bel 8ekanr'ltwerden I Aulfinden 'Ion Altablagerungen (schadstoffkontaminierte Medien) Ist 
das LandratsamI Gotha, Fachboreich 3, UmweltamI, lB.-März-Straße 50, 99867 Gotha zu 
inlormleren. Sei zukOnftlgen Aoriss' und 8aumaßnahmen sind die Untere Bodenschutz· 
behörde und die Untere Ablallbehörde des Landkreises Gotha Im Vorfeld einzubeziehen. 

3. Beim Auffinden von f\!u)ltlonSkörpern Im Rahmen der Erschließung und Bebauung des 
PIangebietes Ist umgehend die örtliche Ordnungsbehörde, die zuständige Polizei oder der 
Kampfmlttelraumungsdlenst zu benachrichtigen. 

4. Die Begründung dient der Darlegung des 8ebauungsplanes. 
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Elektrik: 
Die PhOlovollaik·Arllage wird In mehrere Leistungssegmente mit jeweils ca. 1 MWp Leistung 
aufgetel ~. Der erzeugte Strom wird mit Zentratovechselrlchtern mit Integrierten MIttelspannungs
transformatoren In das öffentliche Netz elngespelst. 

Elnfriedyng : 
ZUm SChutz der Photovoltaik-Anlage vor unbefugtem Belreten wtrd das PIangebiet mU einem 
2,00 Meter hohen Maschendrahtzaun einseh!. horizonlalem Überstelgsdlutz und einem 

Zufahrtstor an der Oststraße elngefrfedet. Sofern erfOfderlich, ist zur ObelWachung des 
Gelandes die InsmUation von Kameras und Bewegungsmeldern vorgesehen, 

Erschließung der Photovoltaik-Anlage 
Das PIangebIet wkd Ober das zwischen den FlurstOcken 21/12 und 21 /14 an die Oststraße 
angrenzende FlurstOck 21/15 erschlossen. Der zwischen den Fu rstOcken 21/ t2 und 21114 
gelegene BereIch des FlurstQcks 21 (1 5 dient während der 8auphase als Stellttäche zur 
Anllelerung und tor Baufahrzeuge. Nach Abschluss der Abbrucharbeiten und Errechtung der 
Photovoltaik-Anlage beschränkt sich die Nutzung der Zufahrt auf Servlce- und Wartungs
personal. 

ZEICHEN ERKLÄRUNG 
1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 AM. , NI. I B&iGe, " 1· 11 Bl!u~VO) 

Sonstiges Sondergsblet (SO - Photovoltaik) § 11 BouNVO 

Zweckbesllmmung: Errichtung und Betrieb von 
Pholovo ltalkanlagen 

2. Maß der baulichen Nutzung 
(§ 11 Alls, j NI. j S~uGS . §§ 18·21 iI. BouillVO) 

Fe9lsetzung99ch lOssol 

Art der baulichen Nutzung zulässige Grund/lache 

Höhe baulicher Anlagen als HöChstmaß 

GR 

Höhe 

maximal zulässlQe Gru ndfläche als Höchstmaß -
maßgebend Is1 die senkrechte Projektion der äußeren 
Abmessungen der Solarmodu!e 

Gesamthöhe Photovoltalk-Gestalle '" 303,00 m Ober NHN 
als Höchstmaß 

3. Bauweise, 8aul1nlen, Bauarenzen 
(§ 9 Abc. 1 NI. 2 Bou()8, §§ 2:2 und 23 1fnuNV~l 

Baugrenze 

I 300.00 m I Bezugshöhe in MS1er Ober NHN 

4. Verkehrsfl/lchen 
(§9 .... b3. 1 Nr. " Baua6) 

o 
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VerkehrsflAche besonderer Zwed<besl lmmung 

Zweckbestimmung: prlvalel Fußweg 

Ein- bzw. Ausfahrtan und Anschluss anderer Flächen an 
die VerkehrsMchen: Elnfahrtberelch 

5. sonstige Planzelehen 

Cl 
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Grenze des r! umllCh&n Geltungsbereichs (§ 9 NlI.7 BIM3B) 

Umgrenzung der Flächen, deren 8öden erheblIch mit 
umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind 
(§ 9Al1rS. 5 Nr. 3 11;1(1 Atr::I. 6 kuGe) 

Altlaslenverdachtsllächen mll Nummerierung (Beispiel) 

6, Darstellungen ohne Normchlllllkter 

Abbruch Gebäude·Bestand 

7. NachrIchtliche Übernahme 

529 FlurstOcksgrenze; FlurstOcksnummer 

D Gebäuda-Kalastetbestand 

r--_ ..... 
I I Gebaude·Sestand • nicht katastermäßIg erfasst 
L _._J 

- - - -32C.O~ - - - . Höhenlinienverlauf mit Höh enangaben 
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Residenzstadt 

STADTPLANUNGSAMT 

STADT GOTHA VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

SONDERGEBIET " Photovoltaikpark Oststraße 16 . Svedex·Altwerk" 

Verfa 'lrEHlS' rage 

ProJek: 

Plw ItJe7('u)l1l111IU 

VORHABENTRÄGER: 

DSW Solar 10 GmbH & CO.KG 
Oststra ße 16 
99867 Gotha 

SATZUNGSEXEMPLAR 

PLANUNGSGRUPPE 91 

Entwurf: Schlier 
Stadt Gotha gezeichnet: P~ \ 

Hauptmarkt 1 . 99667 Gotha geprOft: 

Datum: Oktober 2012 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN Anderung: 

SONDERGEBIET (SO) "PHOTOVOLTAIKPARK 

OSTSTRASSE 16 - SVEDEX-ALTWERK" Maßstab: 
1 : 1.000 

SATZUNGSEXEMPLAR ProJekt·Nr. ' 212.725 
Tell A - Planzeichnung 
Teil 8 - Telrtlell 1 Tell C - VOI'haben- und Erschließungsplan Blatt Nr.: 


